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Juristische Denkweise



Die Wertetrias

 Die philosophische Trias
 Sein
 Sollen
 Erkennen

 Die Wertetrias
 Usanz
 Ethik
 Recht



Die Wertetrias



Was ist Recht?

 Rechtsfrage oder nicht?
 Du sollst nicht ehebrechen!
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Was ist Recht?

 Rechtsfrage oder nicht?
 Du sollst Dich für ein Geschenk bedanken!
 Je nachdem:

• Art. 91 I OR: Mit Ausnahme der gewöhnlichen Gelegenheitsgeschenke können die Verlobten Geschenke, die sie
einander gemacht haben, bei Auflösung des Verlöbnisses zurückfordern, es sei denn, das Verlöbnis sei durch Tod
aufgelöst worden.

• Art. 249 OR: Rückforderung der Schenkung, „wenn er die mit der Schenkung verbundenen Auflagen in
ungerechtfertigter Weise nicht erfüllt“



Was ist Recht?



Die juristische Methode

 Rechtsordnung = Summe aller Rechtsnormen
 Bund – Kanton – Gemeinde
 Vertikale und horizontale Hierarchie
 Auf Sachverhalt (Anästhesie- und Intensivmedizin) anwendbare Rechtsnormen

 Rechtsnorm
 Tatbestand („in welcher Situation“)
 Rechtsfolge („gilt was“)



Die juristische Methode



Körperverletzungsdoktrin



Unversehrtheitsanspruch

 Schutz der körperlichen und geistigen Unversehrtheit (BV 10)



Arzt – Heiler oder Täter?

 Körperverletzungsdoktrin:
 Die Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit ist widerrechtlich und grundsätzlich strafbar.
 Nur eine Einwilligung nach hinreichender Aufklärung rechtfertigt einen sorgfältig ausgeführten ärztlichen

Eingriff.
 Fehlt eine Aufklärung oder eine Einwilligung, ist der medizinische Eingriff illegal, auch wenn er sorgfältig

ausgeführt wird.
 Arztsicht:

 Arzt staatliche Bewilligung für inhärent gefährliche Tätigkeit (grundsätzliche Erlaubtheit der ärztlichen
Tätigkeit, wenn diese lege artis ausgeübt wird).

 Bedeutung der Aufklärung – blosse Informationsvermittlung, nicht Rechtfertigungsgrund für Legalität (so
wie bei der Krankengeschichte).



Arzt – Heiler oder Täter?

 Wer sich heute zum Fragenkreis der strafrechtlichen Beurteilung
ärztlicher Heilbehandlungen äussert, begibt sich in einen Bereich, den
Rechtsprechung und Literatur mit zum Teil kontroversen Positionen
abgesteckt haben. Trotz aller Unterschiede in der rechtlichen
Beurteilung sind sich Jurisdiktion und Schrifttum allerdings zumindest
im Ergebnis darüber einig, dass die lege artis und mit Einwilligung
vorgenommene, glücklich verlaufene Heilbehandlung, auch wenn sie zu
Schmerzen und/oder Substanzeinbußen führt, nicht strafwürdig ist. Für
viele steht auch fest, dass eine eigenmächtige Heilbehandlung, die den
Gesundheitszustand des Patienten insgesamt verschlechtert, auch bei
Einhalten der Regeln der ärztlichen Kunst eine rechtswidrige
Körperverletzung darstellt.



Verantwortlichkeitsebenen



Strafrechtliche Verantwortung

 Ohne Gesetz keine Strafe – nulla poenaa sine lege
 Im Zweifel für den Angeklagten – in dubio pro reo
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Strafrechtliche Verantwortung



Haftungsrechtliche Verantwortung

 Haftung für Einwilligungs- und
Aufklärungsfehler (trotz Sorgfalt)  Haftung für Unsorgfalt



Haftungsrechtliche Verantwortung

 Aufklärung
 wesentliche und unwesentliche Risiken
 häufige und seltene Risiken
 (dem Arzt oder dem Patienten) bekannte und

unbekannte Risiken
 Bedenkzeit
 Einwilligung

 tatsächliche Einwilligung nach Aufklärung
 hypothetische Einwilligung ohne Aufklärung
 mutmassliche Einwilligung bei

Urteilsunfähigkeit

 Unsorgfalt
 Abweichung von einem Verhaltensstandard
 persönliche Vorwerfbarkeit der

Standardabweichung



Haftungsrechtliche Verantwortung

 Sozialversicherungsstandard
 Versicherungsdeckung
 Wirtschaftlichkeit

 Haftungsstandard
 subjektive Erfahrung des Arztes
 Umstände des Einzelfalles

 Landesstandard
 Wissenschafts- versus Klinikstandard

 objektiver Standard im Handlungszeitpunkt



Haftungsrechtliche Verantwortung



Warum nicht …
… anders und/oder miteinander?



Die spinnen, die Römer!
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Die spinnen, die Römer!



Gefährdungshaftung – Arzt und Autohalter

 Haftung für verwirklichte Gefahr
 Never events
 …
 …
 …
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Gefährdungshaftung – Arzt und Autohalter



Konfuzius sagt …



Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


